
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 4 (1888)

Heft: 4: w

Anhang: Beilage zu Nr. 4 der "Illustr. Schweiz. Handwerker-Zeitung"

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


gUu|irirtî rttjnjjtjjrtfilye gnnönrcrber-gritiutg 45

Beilage p 9îr. 4 bet „olluftr. 8ct)itici,]. Ajattbiuctfct'^eituug"

$te bimbe§rät!)fttf)ett Erläuterungen be§ ©efeijeê»

entttturfeg über ben Srfjul] ber gciuerbttcfjen
Dtufter unb 50tobclte. (@<siufi).

Slrt. 25. Sie Stngefjorigen ber Siärtber, tueldje mit ber ©c£)ruei§
eine bejüglictje Konöention abgefdjloffertÇa6ert, ïônrten tgre gemerb«
Itdjeri SRufter uttb SKobeïle innerhalb einer grift oort 4 ffliortaten
nom Sbatitm ijjrcr Hinterlegung in einem ber genannten iiänber
unb unter Slorbeljalt ber Diecbte ©fitter in ber ©djmeiz beponirett,
oljne bag burcE) inpnfdjert eingetretene Sgatfadjert, hue buret) eine
anbere Hinterlegung ober eine Sßeröffentltdjurtg, bie ©ültigfeit ber
buret) fie BerperffteUigten Hinterlegung beeinträchtigt »erben tonnte.

Sa? gleiche 9fed)t Wirb benjenigen ©chmeijerbiirgern gemährt,
welche in erfter Sinie ihre ÜRufter nnb SKobeite in einent ber im
üorigen 8lbfa|e bezeichneten Sänber hinterlegt haben.

Ert. 26. Sebent Urheber eine? in einer nationalen ober inter»
nationalen 2lu?ftellung in ber ©cfjtoeiz figurirenben ÜFcufter? ober
SRobelle? toirb, nach ®rfiiitung ber oont 83unbe?ratl)e pbefitmmen«
ben gormatitäten, ein ©cfpg oon fechê SKonaten, nom ©age ber
gulaffung be? Gsrl&tgniffe? pr 8(u?ftellung gemährt. SBährenb ber
Saner biejer tepteren fotten etmaige Hinterlegungen ober SSeröffent»
ichungen ben befagten Urheber nicht oerginbern, innerhafb ber ge=

nannten grift bie pr Erlangung be? befinitioen ©chuge? erforberliche
red)t?güftige Hinterlegung p bemirien.

ÜSenn eine internationale 2lu?ftellung in einem Sanbe ftatt»
finbet, ba? mit ber ©d)mei§ eine bejüglicheÄonUention abgefchtoffen
hat, fo mirb ber zeitweilige ©djug, weldjen ba? frembe Ôanb ben
an ber betreffenben 2iu?ftettung befinblicgen gemerblichen SRuftern
ober Wobetten gemährt, auf bie ©djmeiz au?gebehnt. Siefer ®c£)u|
barf eine Sauer oon fech? SRonaten, oom ©age ber gutaffung be?

©rjeugniffe? pr 8tu?ftettung, nicht itberfteigen unb hat bie näm»
liehen SBirhtngen, mie bie in üorfteheubem 2lbfatje befchriebenen.

©rlüuterung. Slrt. 25 unb 26 enthalten nicht? weiter, al?
bie einfache 9Iu?führung ber 2lrttfel 4 unb 11 ber interna*
tionalen Sönbention zum Sdpg be? gewerblichen ©tgenthum?.

S)er jiueite SIbfag beg Sïrtifelë 25 fjat nur ben $wecf,
Schweizern, Weldfe ifjre erfte Hinterlegung tri eiriem ber Son*
üentton?ftaaten bewerfftelligt haben, gleiche? Siecht p fiebern,
raie ben Singehörigen ber anberen Sänber ber Sonbenlion.

8t.it. 27 ©inftmeiten, unb fo lange e? bie OTegrfjeit ber gute»
reffenten nicht oertangt, roerben bie Seftimmungen be? oortiegen»
ben ©efege? auf bie Suntbrucferei nicht angeroenbet.

©rläuterung. Siefer Slrtifel trägt ber im SßrotofoH ber

Stgung be? ©tänberathe? Pom 28. Slpril 1887 eingefügten
©rflärung ^Rechnung. 3n 23eritc£ficl)tigung ber Dppofition,
welche bie 33utttbrucferei bem äftufter« unb SMobeEfchug ge=

macht hat, foil biefe Snbuftrie pr bon ben Sßirlungen
be? ©efege? auSgefcfiloffert fein. SBir haben jeboch eine Sfte=

baftion gefucht, monadf e? jebergeit möglich ift, berfelben auf
Serlangen bie SÜSohlthat be? fJJiufterfdpge? pptoenbett, ohne
bie gefeggebenben ©ewalten hiefi'tr anrufen ju muffen. Sie?
ift un? gelungen, toeil fiel) bie gefammte in forage ftehenbe

Snbuftrie im Santon ©laru? fongentrirt. SBenn fidj einmal
unter bett Sntereffenten eine Semegung p ©unften be? Sllufter*
fdjuge? geltenb macht, io ift bie Stegierung bon ©laru? am
beften in ber Sage, alle 3ntereffen gegeneinanber abp=
Wägen unb mit Sachfenntnifj eine ben Sebürfniffen ber fDtehr*
heit entfprecljcnbe ©ntfegetbung p treffen.

Sßrt. 28. Ser 8iunbe?rath ift beauftragt, bie pr Slu?füt)rung
biefe?; ©efege? erforbcrlid)en ÏReg (entente unb SSerorbnungen p er«

laffen uub namentlich aud) ba? Verfahren, melche? in ben gälten
ber 81rt 6, 7, 22 uub 24 oor bem fflunbe?gerichte eintreten foil, in
pftänbiger $8eife feftfegen ju laffen.

8trt. 29. Surch biefe? ©efeg merben bie in ben Kantonen gel»
teitben Seftimmungen über ben ©i^ug ber gemerblichen SRufter unb
Wiobette aufgehoben.

Sie fDlufter nnb SOÎobetle, medie im 3citpun!te, mo ba? bor«
ligenbe ©efeg in Kraft tritt, oermöge ber fantanalen ©efege nod)
©cfjug geniegen, üerbleiben gleidjmohlin ben betreffenben Kantonen
bi? jum 2lblaitf ber gefeglicffen ©djugbauer gefegügt.

Strt. 80. Ser Sunbe?rath mirb beauftragt, auf ©runblage ber
SBeftimmungen be? S5unbe?gefege? oom 17. Srad)monat 1874, be«

treffen? bie Solf?abftimmung über S3unbe?gefege unb 83unbe?be«

fdjlüffe, bie Sefanntmachung biefe? ©efege? p Oeranftatten unb
ben Segimt ber SSirffamfeit beffelben feftjufegèn.

Sie Slrtifel 29 Pi? 81 hebitrfett al? ©chlupeftimmuu=
gen feiner ©rläuterung.

Sie Sinnahme be? 3h"en oorgelegten ©efege? wirb bie

feltfame Slnomalie Befeitigen, wonach in golss ber franp*
fifch'fd)Weigerifcf)en Sonüention Dom 23. gebruar 1882 fran=
göfifd^e SBürger ihre SRufter unb SRobelle in ber Schweiz
fdfügelt laffen fönnen, währenb ©chweigerhürger im eignen
Sanbe ht biefer ^Beziehung rechtlo? finb. ©obalb ba? ©efeg
in Sraft tritt, werben wir bie pr Stufhebung ber erwägm
ten' Sï'fweution geeigneten SRagnahmen treffen. Sann regeln
fich bie gegenfeitigen föegiehurigen gwifc^ert Schweiz unb
gWanfreich gemä§ ber inferattonalen Sottbention für ben

©chug be? gewerblichen ©igenthum? üom 20. SRärz 1883.

Sa? nahe' Sleborftehen ber ißarifer 2BeItau?ftellung lä^t
un? hoffen, baff Sie ihr SRöglidffte? tgun werben, bamit ba?

©efeg über bie gewerblichen-Sftufter unb ÏRobelIe gegen ©nbe
be? laitfenben Sahre? in Sraft treten fann. llttfere ffmbrh
fanten müffen fid) an biefem SBettfampf mit ben grö^tmÖg=
lichften©hancen auf ©rfolg betheiligen. SBenn audj bie 3eit gtot=

fihen bem 3nfrafttreter.be? ©efege? unb berDeffnung ber 3lu?=

fteEung für gewiffe Snbitftrien zu furz ift, umfie noch au?=

Zunügett, fo werben fiefter Slnbere, Welche jegt fdgon ihre
SRufter uub SRobette in S3erei±fc^aft haben, bie fie nur unter
©arantie gegen Slu?plünberung au?fteßen fönnen, bebeutenbe

Sortlfeile barau? ziehen.
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System Gaston-Ragot.
Die einzigen, die mit gewöhn-

Iieliem Petroleum getrieben werden.
Dieselben arbeiten sehr ruhig und regelmässig,

sind die billigsten im Betrieb, eignen sich somit
für alle Gewerbe, sowie hauptsächlich zur Erzeug-
ung des elektrischen Lichtes.

Ein solcher Motor kann bei A. von Wurstern-
berger «fc die., elektro-technisches Geschäft in
Zürich, Sihlstrasse43, besichtigt werden. [130

Metallgiesserei
von

Gebrüder G impert
Küssnacht am Zürichsee

ZTVLessixxg-g-TJiss, Broncegnss
(IR,o"tlig"u.ss)

nach eingesandten oder eigenen Modellen. Dichter sauberer
Guss wird garantirt. [86

Wellenböcke u. I Drehbank,
kleinere und grössere, mit schmiedeisernen und gusseisernen
Gestellen, sind zu verkaufen bei 248

Bühlaus Augustin, Mechaniker in Luzern.
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Beilage zu Nr. 4 der „Jllustr. Schweiz. Handwerker-Zeitung"

Die bundesräthlichen Erläuterungen des Gesetzes-

entwurfes über den Schutz der gewerblichen
Muster und Modelle. (Schluß).

Art. 25. Die Angehörigen der Länder, welche mit der Schweiz
eine bezügliche Konvention abgeschlossen haben, können ihre gewerb-
lichen Muster und Modelle innerhalb einer Frist von 4 Monaten
vom Datum ihrer Hinterlegung in einem der genannten Länder
und unter Borbehalt der Rechte Dritter in der Schweiz depouiren,
ohne daß durch inzwischen eingetretene Thatsachen, wie durch eine
andere Hinterlegung oder eine Veröffentlichung, die Gültigkeit der
durch sie bewerkstelligten Hinterlegung beeinträchtigt werden konnte.

Das gleiche Recht wird denjenigen Schweizerbürgern gewährt,
welche in erster Linie ihre Muster und Modelle in einem der im
vorigen Absätze bezeichneten Länder hinterlegt haben.

Art. 26. Jedem Urheber eines in einer nationalen oder inter-
nationalen Ausstellung in der Schweiz figurirenden Musters oder
Modelles wird, nach Erfüllung der vom Bundesrathe zu bestimmen-
den Formalitäten, ein Schutz von sechs Monaten, vom Tage der
Zulassung des Erzeugnisses zur Ausstellung gewährt. Während der
Dauer dieser letzteren sollen etwaige Hinterlegungen oder Veröffent-
ichungen den besagten Urheber nicht verhindern, innerhalb der ge-

nannten Frist die zur Erlangung des definitiven Schutzes erforderliche
rechtsgültige Hinterlegung zu bewirken.

Wenn eine internationale Ausstellung in einem Lande statt-
findet, das mit der Schweiz eine bezüglicheKonvention abgeschlossen
hat, so wird der zeitweilige Schutz, welchen das fremde Land den
an der betreffenden Ausstellung befindlichen gewerblichen Mustern
oder Modellen gewährt, auf die Schweiz ausgedehnt. Dieser Schutz
darf eine Dauer von sechs Monaten, vom Tage der Zulassung des
Erzeugnisses zur Ausstellung, nicht übersteigen und hat die näm-
lichen Wirkungen, wie die in vorstehendem Absätze beschriebenen.

Erläuterung. Art. 25 und 26 enthalten nichts weiter, als
die einfache Ausführung der Artikel 4 und 11 der interna-
tionalen Konvention zum Schutz des gewerblichen Eigenthums.

Der zweite Absatz des Artikels 25 hat nur den Zweck,
Schweizern, welche ihre erste Hinterlegung in einem der Kon-
ventionsstaaten bewerkstelligt haben, gleiches Recht zu sichern,
wie den Angehörigen der anderen Länder der Konvention.

Art. 27 Einstweilen, und so lange es die Mehrheit der Inte-
ressenten nicht verlangt, werden die Bestimmungen des vorliegen-
den Gesetzes auf die Buntdruckerei nicht angewendet.

Erläuterung. Dieser Artikel trägt der im Protokoll der

Sitzung des Ständerathes vom 28. April 1887 eingefügten
Erklärung Rechnung. In Berücksichtigung der Opposition,
welche die Buntdruckerei dem Muster- und Modellschutz ge-

macht hat, soll diese Industrie zur Zeit von den Wirkungen
des Gesetzes ausgeschlossen sein. Wir haben jedoch eine Re-
daktion gesucht, wonach es jederzeit möglich ist, derselben auf
Verlangen die Wohlthat des Musterschutzes zuzuwenden, ohne
die gesetzgebenden Gewalten hiefür anrufen zu müssen. Dies
ist uns gelungen, weil sich die gesammte in Frage stehende

Industrie im Kanton Glarus konzentrirt. Wenn sich einmal
unter den Interessenten eine Bewegung zu Gunsten des Muster-
schutzes geltend macht, so ist die Regierung von Glarus am
besten in der Lage, alle Interessen gegeneinander abzu-
wägen und mit Sachkenntniß eine den Bedürfnissen der Mehr-
heit entsprechende Entscheidung zu treffen.

Wt. 28. Der Bandesrath ist beauftragt, die zur Ausführung
dieses Gesetzes erforderlichen Reglements und Verordnungen zu er-
lassen und namentlich auch das Verfahren, welches in den Fällen
der Art 6, 7, 22 und 24 vor dem Bundesgerichte eintreten soll, in
zuständiger Weise festsetzen zu lassen.

Art. 29. Durch dieses Gesetz werden die in den Kantonen gel-
tenden Bestimmungen über den Schutz der gewerblichen Muster und
Modelle aufgehoben.

Die Muster und Modelle, weche im Zeitpunkte, wo das vor-
ligende Gesetz in Kraft tritt, vermöge der kantanalen Gesetze noch
Schutz genießen, verbleiben gleichwohl in den betreffenden Kantonen
bis zum Ablauf der gesetzlichen Schutzdauer geschützt.

Art. 3V. Der Bundesrath wird beauftragt, auf Grundlage der
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Brachmonat 1874, be-
treffend die Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbe-
schlüsse, die Bekanntmachung dieses Gesetzes zu veranstalten und
den Beginn der Wirksamkeit desselben festzusetzèn.

Die Artikel 29 bis 31 bedürfen als Schlußbestimmun-
gen keiner Erläuterung.

Die Annahme des Ihnen vorgelegten Gesetzes wird die

seltsame Anomalie beseitigen, wonach in Folge der franzö-
sisch-schweizerischen Konvention vom 23. Februar 1882 fran-
zösische Bürger ihre Muster und Modelle in der Schweiz
schützen lassen können, während Schweizerbürger im eignen
Lande in dieser Beziehung rechtlos sind. Sobald das Gesetz

in Kraft tritt, werden wir die zur Aufhebung der erwähn-
ten'Msivention geeigneten Maßnahmen treffen. Dann regeln
sich die gegenseitigen Beziehungen zwischen Schweiz und
Frankreich gemäß der interationalen Konvention für den

Schutz des gewerblichen Eigenthums vom 20. März 1883.

Das Nahe' Bevorstehen der Pariser Weltausstellung läßt
uns hoffen, daß Sie ihr Möglichstes thun werden, damit das
Gesetz über die gewerblichen Muster und Modelle gegen Ende
des laufenden Jahres in Kraft treten kann. Unsere Fabri-
kanten müssen sich an diesem Wettkampf mit den größtmög-
lichsten Chancen auf Erfolg betheiligen. Wenn auch die Zeit zwi-
schen dem Inkrafttreten des Gesetzes und derOeffnung der Aus-
stellung für gewisse Industrien zu kurz ist, nmsie noch aus-
zunützen, so werden sicher Andere, welche jetzt schon ihre
Muster und Modelle in Bereitschaft haben, die sie nur unter
Garantie gegen Ausplünderung ausstellen können, bedeutende

Vortheile daraus ziehen.
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